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Beschluss

Die Clearingstelle EEG|KWKG hat am 17. Januar 2018 durch ihren Vorsitzenden
Dr. Lovens-Cronemeyer sowie ihre Mitglieder Dr. Brunner und Dibbern beschlos-
sen, zu folgender Frage ein Hinweisverfahren einzuleiten:

Ab welchem Zeitpunkt tritt die Verringerung des gesetzlichen Zah-
lungsanspruchs (des anzulegenden Werts) um 20 % bei fehlender oder
nicht fristgemäßer Registrierung von Anlagen im Register gemäß § 52
Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 ein, wenn die Kalenderjahresmeldung nach § 71
Nr. 1 EEG 2017 innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist abgegeben
worden ist ? Insbesondere: Tritt die Verringerung des gesetzlichen
Zahlungsanspruchs um 20 % nach § 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 auch im
Inbetriebnahmejahr ein, wenn die Kalenderjahresmeldung fristgemäß
(im Folgejahr) erfolgt ist, so dass die Rechtsfolge gemäß § 52 Abs. 3
Nr. 1 EEG 2017 auf den Inbetriebnahmezeitpunkt bzw. die erstmalige
Stromeinspeisung im Jahr der Inbetriebnahme zurückwirkt ?

Die im Anhang C der Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG|KWKG (VerfO)
aufgeführten Verbände sowie die nach pflichtgemäßem Ermessen ausgewählten, im
Anhang A und B der VerfO aufgeführten Interessengruppen und öffentlichen Stellen
erhalten bis zum

12. Februar 2018 (Posteingang)

Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem zum Beschluss vorgesehenen Hinweis.

Das Verfahren wird bei der Clearingstelle EEG|KWKG unter dem Aktenzeichen
2018/4 geführt.

Dr. Brunner Dibbern Dr. Lovens-Cronemeyer

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Agnès Reinsberg. Weitere Informationen finden Sie unter folgender Internet-Adresse:
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine
Haftung übernommen werden.
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